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Sehr geehrter  ████,

ich beziehe mich auf Ihren Antrag vom 30.07.2018, dessen 
Eingang  im  BMZ  ich  Ihnen  mit  E-Mail  vom  02.02.2018  
bestätigte. Darin bitten Sie um Auskunft über die Summe 
der  Ausgabe n  für  Schreibmaterialien  meines  Hauses  für  
die    Jahre    2016    und    2017    und    deren    detaillierte    
Aufschlüsselung.

Auf Ihren Antrag möchte ich Ihnen wie folgt antworten:

Gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 IFG hat jedermann gegenüber 
den Behörden des Bundes einen Anspruch auf Zugang zu 
amtlichen Informationen im Sinne des § 2 Nummer 1 IFG.
Nach § 1 Absatz 2 IFG kann die Behörde Auskunft erteilen, 
Akteneinsicht  gewähren  oder  Informationen  in  sonstiger  
Weise  zur  Verfügung  stellen.  Dabei  besteht  seitens  der  
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Behörde keine Informationsbeschaffungspflicht für bei ihr 
nicht vorhandene Informationen. Die von Ihnen 
gewünschte detaillierte Zusammenstellung des bestellten 
Schreibmaterials liegt mir nicht vor. Eine im Rahmen einer 
IFG-Antragsbearbeitung zu fertigende Zusammenstellung 
auf der Grundlage von Einzeldaten sieht das IFG nicht vor. 
 
Dieser Bescheid ergeht für Sie gebührenfrei. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
Dahlmannstraße 4, 53113 Bonn, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
elektronisch unterzeichnet Uwe Schäfer 
 

 


